
 

 
 
 
 

 

 
 

Regelarbeitszeit 
 

 Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

1. Stundensätze 
 Ingenieurleistungen  
 Beratung, Planung, Projektierung (GF) 120,00 EUR 
 Beratung, Planung, Projektierung 100,00 EUR 
 Beratung, Planung, Service 90,00 EUR 
  
  

 Installation  
 Montagen von Anlagen  
• Meisterstunden 
• Obermonteurstunden 
• Monteurstunden 
 

86,00 EUR 
76,00 EUR 
66,00 EUR 

  

 Zuschläge für Mehrarbeit außerhalb der Regelarbeitszeit 
• an Sonntagen 
• an gesetzlichen Feiertagen 
• für Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr 

  50 % 
125 % 
  40 % 

  

 Erschwerniszulagen nach den jeweils gültigen Bestimmungen des Tarifvertrages. 
 

2. Einsatzzeit 
 Mit vorstehenden Stundensätzen wird der gesamte, für die Durchführung eines jeden einzelnen 
 Auftrags, direkt anfallende Zeitaufwand (= Einsatzzeit) berechnet.  
 

 Die Stundensätze gelten für die während der Betriebsnutzungszeit im Rahmen der 5-
 Tagewoche (Montag-Freitag) geleisteten Einsatzstunden. Sie basieren auf der tariflichen 
 wöchentlichen Arbeitszeit unter Berücksichtigung von Zeitausgleich, der sich aus der Differenz 
 zwischen Betriebsnutzungszeit und der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit ergibt. 
 

3. Auslösungen für Ingenieur- und Serviceleistungen 
 Falls nicht  anders vereinbart:   
• Tagegeld nach gesetzlicher Regelung 
• Übernachtung nach Aufwand 

 

 

4. Fahrtkosten Ingenieurleistungen 
 Bahnfahrt 
 Pkw-Fahrten 0,85 EUR/km zzgl. Zeitaufwand gemäß oben genannter Stundensätze. 
 Für jeden weiteren Mitarbeiter wird nach Zeitaufwand zu den obigen Verrechnungssätzen 
 abgerechnet. 
 

5. Auslagen 
 Fahrtnebenkosten, Ferngespräche, Telegramme u. ä. Auslagen werden zusätzlich nach 
 Aufwand berechnet.  
 

6. Besondere Instrumente und Geräte 
 In den Verrechnungssätzen sind die Kosten für die Gerätevorhaltung einer einfachen 
 Grundausstattung mit üblichen Werkzeugen und Geräten enthalten. 
 Sind für die Durchführung der Arbeiten aber besondere Instrumente und Geräte 
 erforderlich, die über den vorgenannten Rahmen hinausgehen, dann werden entsprechende 
 Mietsätze verrechnet. 
 
 Stand: Februar 2018  

Verrechnungssätze für Dienstleistungen  
der ONE Energy-IT GmbH 
 
(Innerhalb Deutschlands) 


